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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1956

Norm

ABGB §1041 B2

ABGB §1097

MG §17 Abs2 C2

Rechtssatz

Zum Begehren des gekündigten Mieters, der dem Vormieter die von diesem auf das Bestandobjekt gemachten

Aufwendungen abgelöst hat, auf Rückzahlung dieses Ablösebetrages gegen den Hauseigentümer.
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